
Fernbleiben wegen Krankheit  

 
Kann Ihr Kind wegen Krankheit oder anderen zwingenden Gründen 

die Schule nicht besuchen, so melden Sie es in jedem Fall vor 

Unterrichtsbeginn, am besten bis 7.45 Uhr, krank. Dies kann 
telefonisch oder (formlos) per Fax geschehen. Es besteht auch die 

Möglichkeit bereits am Vorabend auf den Anrufbeantworter der Schule zu 
sprechen (bitte dabei den vollständigen Namen und die Klasse des 

Schülers angeben).  
 

Telefon 08031/365 1971  
Fax 08031/365 2042  

 
Wenn Ihre Tochter/Ihr Sohn wieder gesund ist, geben Sie ihr/ihm bitte 

eine schriftliche Entschuldigung in die Schule mit. Dazu verwenden 
Sie bitte das Formular ‚Entschuldigung bei Fernbleiben vom Unterricht‘.  

 
Bitte beachten Sie Folgendes: 

 

� Bei längeren Erkrankungen sollte der Schule bereits nach 3 
Unterrichtstagen eine schriftliche Entschuldigung vorliegen. 
 

� Bei Erkrankungen von mehr als 10 Unterrichtstagen muss eine 

Entschuldigung vom Arzt vorgelegt werden.  
 

� Bei auffälliger Häufung von Absenzen nimmt die Schule 
Verbindung mit dem Elternhaus auf. In entsprechenden Fällen 

müssen wir auf der Vorlage eines ärztlichen Attests bestehen.  

 
Aus Sorge um die Sicherheit Ihrer Kinder werden wir Sie als 

Erziehungsberechtigte sobald als möglich telefonisch benachrichtigen, 
wenn Ihr Kind unentschuldigt fehlt. 

 
 

Freistellung vom Unterricht aus anderen zwingenden Gründen  
 

Für dringend erforderliche Arztbesuche oder anderes absehbares 
Fernbleiben vom Unterricht muss in der Regel eine Woche zuvor eine 

Freistellung vom Unterricht beantragt werden. Bitte verwenden Sie 
auch hierfür das Formular ‚Entschuldigung bei Fernbleiben vom 

Unterricht‘. 
 

In diesem Zusammenhang weisen wir noch einmal darauf hin, dass für 

Urlaubsreisen grundsätzlich keine Freistellung vom Unterricht 
erfolgen kann. Auch an Tagen unmittelbar vor und nach Ferienende gilt 

die gesetzliche Schulbesuchspflicht.  

 


